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Z E I T G E S P R Ä C H

Leber-Plan — Lösung der Verkehrsprobleme?
Verkehrspolitik vor der Wende?

Im Zentrum der Verkehrsordnungskrise steht das zu 
verheerenden Größenordnungen angeschwollene und 

w eiter wadisende Finanzdefizit der Deutschen Bun
desbahn. Dieses Defizit ist jedoch kein isolierbares 
Problem und seine M inderung und sdiließliche Besei
tigung n id it sdion das eigentlidie Reformziel. W ohl 
kann die Gesundung der Bahn nur im Gesamtzusam
menhang des Verkehrssystem s erfolgen. Zugleidi 
aber muß der Sinn der Eisenbahnsanierung als Bei
trag zur Herstellung einer im ganzen und im Zusam
menspiel der Teile zureidiend funktionierenden V er
kehrsordnung erkannt werden. Absurd w äre die Auf
besserung der Eisenbahnfinanzen mit Maßnahmen, 
die sta tt eine reale Verbesserung der Aufgabentei
lung zu erbringen, kostenaufblähende und qualitäts
mindernde Verzerrungen in den W ettbewerb der 
Verkehrsmittel tragen. Die Gefahr ist durchaus aktu
ell, daß verkehrspolitisdie Zielvorstellungen einseitig 
aus der Enge der mittelfristigen Haushaltsplanung 
abgeleitet werden oder dodi ihre Gewidite erhalten.

Z IE L E  UND WEGE DER VERKEHRSREFORM

Die Notlage der Bundesbahn resultiert aus einer 
Vielzahl von Fehleinsdiätzungen, Versäum nissen und 
Halbheiten sowohl in  der Bestimmung ihres Betriebs
zwecks wie in  der Ausgestaltung und Ausnutzung 
ihres Handlungsspielraumes. Sie zeigt das geradezu 
tragisdie Unvermögen, den seit der M otorisierung 
angelaufenen und sid i beschleunigenden Struktur
wandlungen im Bereiche der Transporttechnik sowie 
im Aufbau der Verkehrsm ärkte mit zielsicheren und 
im Effekt ausreichenden Anpassungsschritten zu be
gegnen. Dabei w ar die Aufgabe einer umfassenden 
Reform der Betriebsausrichtung, Tarifgestaltung und 
Investitionsplanung schon seit Anfang der dreißiger 
Jahre erkennbar. Jede entwickelte Volkswirtschaft 
stand vor dem gleidien Problem, Stellung und A ktivi
tät der in den Substitutionswettbewerb gerückten 
Eisenbahn neu zu bestimmen. Gewiß, Fehlschläge aus 
mangelnder Konsequenz gab es zunächst überall. In
zwischen aber konnte die Aufgabe überall dort ganz 
oder großenteils gelöst werden, wo unter Ausnutzung 
der Nachkriegsexpansion eine entsdiieden ökonomi- 
sdie Ausrichtung der Unternehmensführung durchge
setzt wurde. Das Sanierungsprogramm bestand stets 
aus einer Kombination von Rückzug und Vorstoß: 
Leistungseinsdiränkungen, wo überlegener W ettbe
werb dies im eigen- wie gesamtwirtsdiaftlichen Inter

esse vorschreibt, und gleichzeitige Leistungskonzen
tration auf diejenigen Aufgabenbereiche, bei denen 
die Schiene im Kosten- und Q ualitätsvergleidi einen 
Eignungsvorsprung besitzt und im W ettbewerb aus
zuspielen versteht.

Audi in Deutsdiland hat es weder an sadiverständi- 
ger Einsicht, noch an Anläufen, noch an entsdiieden 
formulierter wissenschaftlicher Orientierungshilfe ge
fehlt. Die Forderungen nach Betriebsstraffung, Schwer
punktbildung und einem viel beweglicheren kauf
männischen V erhalten — dies alles zur Steigerung 
der A rbeitsproduktivität — werden seit Jah r und 
Tag wiederholt. Die Ausführungen des Leber-Plans 
zur Reorganisation der Bundesbahn geben dazu eine 
prägnante Zusammenfassung, die aber, wenn etwa an 
die Rationalisierungsmöglichkeiten im Stückgut- und 
Personennahverkehr gedacht wird, nidit einmal An
spruch auf Vollständigkeit in der Aufzählung der 
Ansatzpunkte erheben kann. W irklidi Neues zu 
sagen, scheint weder möglich noch notwendig zu 
sein. Um so bohrender bleibt die Frage, warum die 
bisherigen Anpassungsbemühungen ohne Erfolg ge
blieben sind, obwohl das Ziel zu Ende der fünfziger 
Jahre schon einmal in greifbarer Nähe sdiien.

W ETTBEW ERB AU F E N TZ E R R TE N  GRUNDLAGEN

Diese Frage kann leicht in eine Sadcgasse m anövriert 
werden. Das gesdiieht, wenn zur Begründung 
der Fehlsdiläge in den letzten Jahren auf die sog. 
kleine Verkehrsordnungsreform vom Sommer 1961 
hingewiesen wird, also auf den Versudi, die Auf
gabenteilung und das Zusammenspiel im V erkehrs
leistungsangebot nach marktwirtschaftlichen Grund
sätzen und mit verstärktem  Einsatz der Antriebskräfte 
des W ettbewerbs zu ordnen. Der Vorwurf gipfelt 
meistens in der Behauptung, daß „Marktwirtschaft im 
Verkehr" bei den hier vorliegenden „Besonderheiten" 
notwendig zu ruinöser Zerrüttung führen müsse, also 
zu jenem Zustand etwa, der heute vor aller Augen 
stehe: Erlösverfall bei schlecht genutzten Sdiienen- 
und Schiffahrtskapazitäten neben einem überlasteten 
Straßennetz. Für eine sachgeredite Lagebeurteilung 
ist jedoch kaum ein größeres Mißverständnis möglidi. 
Es ging damals so wenig wie lieute um eine Doktrin 
„freien W ettbewerbs". Zu lösen ist allein die von den 
Fakten gestellte Aufgabe, für die sidi fortgesetzt 
weiter auffächernden V erkehrsalternativen — also
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für bestehenden und zu nutzenden Substitutionswett
bewerb — einen tragfähigen Ordnungsrahmen zu 
sdiaffen, der zum einen den Verkehrsm ärkten adäqua
te  Stabilisatoren vorsieht, zugleidi aber eine fort
laufende Anpassung des Leistungsangebots aller V er
kehrsträger an den marktwirksamen Bedarf ermög
lidit. Tatsädilidi aber, und hier muß die Kritik und 
Neubesinnung einsetzen, ist der Gesetzesauftrag von 
1961 nidit erfüllt worden. W eder gelangen ausrei
diende Fortsdiritte in der Beseitigimg von W ettbe
werbsverzerrungen auf den  nationalen und inter
nationalen Verkehrsmärkten, nodi wurden die Grund
züge einer funktionsfähigen Preisbildung entwidcelt, 
gesdiweige denn durdigesetzt, nodi kam es audi nur 
zu einer alle V erkehrsbereidie umspannenden und 
in sidi ausgewogenen Infrastrukturplanung. Die seit 
1961 eingetretene Versdiärfung der V erkehrskrise 
erklärt sidi zum entsdieidenden Teil aus Handlungen 
und Unterlassungen, die den erklärten Zielen des 
Reformprogramms zuwiderliefen.

Es ist daher zu begrüßen, daß der Leber-Plan keine 
grundsätzlidie Abkehr von der verkehrspolitischen 
Orientierung des Jahres 1961 fordert, auf die Dauer 
vielmehr ausdrüdclidi und betont eine der M arkt
w irtsdiaft entsprediende Lösung der Koordinierungs
probleme postuliert. Diese A bsiditserklärung zwingt 
aber dazu, die für den Übergang vorgesehenen ver
kehrslenkenden Eingriffe mit zweifadier Fragestel
lung zu überprüfen. Zunädist: Sind sie w irklidi die 
im Hinblidc auf die A bsiditen des Sofortprogramms 
tauglichen und vergleidisweise besten Mittel? Und 
dann: Läßt die durdi ihren Einsatz ausgelöste bzw. 
erzwungene Umformung der Verkehrsteilung (mit 
Auswirkungen auf Organisation, Monopolgrade, Ta
rife und Investitionen) die Herstellung einer trag
fähigen Ausgangslage für die in Aussicht gestellte 
spätere Liberalisierung der Verkehrsm ärkte erwarten? 
Im Kerne geht es um den Nadiweis, daß die vorgese
henen Einzelmaßnahmen nidit nur einer kurzfristigen 
Erleichterung (u. a. im Blick auf die Finanzplanung 
des Bundes) dienen, sondern in überschaubaren Re
formschritten tatsädilich die Ursachen der Fehlent
wicklung zu beseitigen vermögen.

DER AUFTRAG A N  D IE  DEUTSCHE BUNDESBAHN

Welche begründeten Hoffnungen kann der neue ver- 
kehrspolitische Vorstoß wecken? V or allem: Liegt die 
Herstellung einer rentablen Eisenbahn überhaupt noch 
im Bereiche des Möglichen? Ohne Zweifel ist die 
Aufgabe heute sdiw erer als noch vor einigen Jahren. 
Beinahe alle Entwicklungen im gütermäßigen und 
räumlichen Aufbau der deutschen und europäischen 
Verkehrsström e w irkten sich zuungunsten der Schie
ne aus. Dagegen steht aber die Tatsache, daß die 
Eisenbahnpolitik in Deutschland noch nicht über die 
allerersten Sciiritte hinausgekommen ist, die Fülle 
bestehender Erkenntnisse und langehäufter Erfahrun
gen zu nutzen. Nur deshalb wird es auch verständlich, 
daß die Ausführungen des Leber-Plans, die die Re
organisation und Rationalisierung im Eisenbahnbe

reich (einschließlich der Personalkürzungen und Strek- 
kenstillegungen) betreffen, wie neu oder gar revolu
tionär auf genommen werden. Tatsächlich aber muß 
bezweifelt werden, ob die vorgetragenen A bsiditen 
schon wirklich ein koordiniertes Ganzes bilden und 
ob sie dem Umfang nach ausreichend sind.

Zunächst bedarf die vorgesehene Investitionsplanung 
der Deutschen Bundesbahn dringend einer Präzisie
rung, und zwar sowohl in der Fixierung des Gesamt
volumens wie vor allem in der Methode, nach der 
die Rangordnung der Projekte bestimmt werden soll. 
Einige Tatsachen machen stutzig. So bleiben die für 
1968 bis 1972 vorgesehenen jährlichen Investitions
raten von 2,5 Mrd. DM hinter den Investitionen der 
Jahre 1960 bis 1965 zurück. Damals aber liefen stei
gende Investitionstätigkeit und anschwellendes De
fizit nebeneinander her. Tatsächlich kam es so zur 
Ausweitung jener Überkapazitäten, die jetzt durch 
verkehrslenkende Eingriffe besser beschäftigt werden 
sollen. Die Projektstudien und W irtschaftlichkeits
rechnungen w aren bislang ungenau und illusionär. 
Vor allem wurden auch dann noch viel zu optimisti
sche Aufkommensprognosen unterstellt (2 ®/o Jahres
zuwachs im Güterverkehr), als d ie  die Eisenbahn 
benachteiligenden Strukturwandlungen des V erkehrs
leistungsbedarfs — vor allem die Änderungen im 
Energiesektor •— schon weitgehend überschaubar 
Waren. W as die heute unterbreitete Investitionspla
nung betrifft, so mag man zunächst einmal davon ab- 
sehen, daß die jährlichen Ansätze von 2,5 Mrd. DM 
durch die mittelfristige Finanzplanung des Bundes 
noch lücht voll abgesichert sind. Schlimmer ist, daß 
die Planansätze vorerst noch recht grob gegriffen zu 
sein scheinen. Vor allem werden die i n v e s t i 
t i o n s p o l i t i s c h e n  K o n s e q u e n z e n  der or
ganisatorischen und verkehrslenkenden Reformab
sichten nicht einmal in den Umrissen klar. Damit aber 
verdichten sich die Befürchtungen, daß die tatsäch
lich bereitstehenden Investitionsm ittel in keiner W eise 
ausreichen werden, um die anvisierten und angekün
digten Maßnahmen einer Neuformierung im Bundes
bahnbereich und einer wesentlichen Intensivierung 
des kombinierten V erkehrs (z. B. Container-Knoten
punktdienste) zu realisieren.

Investitionsplan und Bundeszuschüsse sind aber nicht 
nur eine V o r a u s s e t z u n g  der Eisenbahnsanie
rung. Auf die Dauer muß die Investitionstätigkeit 
vielmehr vom Gesundungsprozeß selbst getragen 
werden. Im Hinblick auf die Zielvorstellung der Ei
genwirtschaftlichkeit zeigt der Leber-Plan auffällige 
Lücken und Schwächen. So fehlt noch immer eine 
klare, praktikable und überprüfbare Formulierung 
des Betriebsziels, und damit bleibt die bisherige 
Kompromißsituation, d. h. die Spannung zwischen 
„wirtschaftlichem" und „öffentlichem" Dienst, be
stehen. Mit Nachdruck ist deshalb zu fordern, daß 
der Auftrag an die Führung des staatlichen Eisen
bahnunternehmens unmißverständlich diejenigen Tä
tigkeitsbereiche absteckt, die in strikter W eise eigen
wirtschaftlich zu betreiben und bei denen Erfolg oder 
Mißerfolg in einer kommerziellen Ergebnisrechnung
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darzustellen sind. Dabei geht es aber nidit etwa um 
die neuerliche Aufzählung der Tätigkeitsbereiche, die 
heute nodi „rentabel" sind oder dies an Hand der 
verwendeten Gemeinkostenaufsdilüsselung zu sein 
scheinen. Entscheidend ist vielmehr, dasjenige Be
triebsfeld herauszufinden, das bei Aussdiöpfung aller 
organisatorischen und technisdien Rationalisierungs
möglichkeiten sowie nach entschlossener Anpassung 
der Betriebs- und Tarifpolitik an die Gegebenheiten 
und Tendenzen der Verkehrsm ärkte rentabel gestaltet 
werden kann und deshalb in Zukunft gestaltet w er
den muß. Von diesem Betätigungskern sind diejeni
gen Dienste erkennbar abzugrenzen, die m it erfolgs
mindernden politischen Auflagen belastet sind bzw. 
bleiben sollen. Ein Erstattungsanspruch ergibt sich 
dann in Höhe der bei rationellster Betriebsführung 
verbleibenden Erfolgsminderung je  Auflagebereich. 
Eine nach dem Stande der betriebswirtschaftlichen Er
kenntnis erhärtete Quantifizierung der Erstattungsan- 
sprüdie erleiditert auch die fortlaufende Überprü
fung der Frage, ob das politisdie Gewidit der einzel
nen Auflagen die der Gemeinsdiaft aufgebürdete 
Kostendeckungslast reditfertigt.
Eine ökonomisch ausgerichtete und inhaltlidi präzi
sierte Fassung des Betriebsziels schließt die N euab
grenzung von Kompetenz und Verantwortung zwi
schen der Bundesbahnleitung und dem Eigentümer 
„Staat" ein. Dem Ansprudi der Bahn auf eine ihrem 
Auftrag entsprediende Ausgestaltung des Autonomie- 
bereidis sowie der gleidifalls unabweisbaren Forde
rung nadi einer Normalisierung der Kapital- und 
Sdiuldenstruktur steht die gleidi gewiditige Notwen
digkeit einer w irkungsvollen Kontrolle gegenüber. 
Diese Kontrolle durdi den Eigentümer und Finanzier 
darf sich aber nicht länger auf behördliche Formal
anforderungen beschränken. Sie muß zum entschei
denden Teil eine W i r t s c h a f t l i c h k e i t s -  u n d  
E r f o l g s k o n t r o l l e  werden. Dies erfordert als 
erstes ein gründliches Umdenken und ein neues 
Selbstverständnis der Eisenbahn. Außerdem kann es 
aber nur eine Frage der Zeit sein, daß sich die bis
herigen Absiditserklärungen zur Reorganisation audi 
im reditlich-institutionellen Rahmen des Bundesbahn
gesetzes niedersdilagen müssen. Für die Taktik mag

es sich anbieten, vor solchen Änderungen erste Er
folge (oder Mißerfolge) abzuwarten. Der Durdibrudi 
zur entsdieidenden W ende aber wird dies zur unab- 
dinglidien V o r a u s s e t z u n g  haben.
Daß der Leber-Plan noch keine fertigen Lösungen 
zur Form und Riditung der zukünftigen Tarifpolitik 
anbietet, ist nach der verworrenen Praxis der letzten 
Jah re verständlich. Daß dieser Fragenkreis gänzlidi 
ausgespart bleibt, muß bedauert werden. Sdiließlich 
sind das Bundesbahndefizit und dessen verzerrende 
Ausstrahlungen auf den W ettbewerb zu einem nidit 
geringen Teil preispolitisch verursadit. Ohne richtig 
gezielte und dosierte Änderungen von Tarifniveau 
und Tarif Struktur sind deshalb nadihaltige Sanierungs
schritte undenkbar, ganz abgesehen von der Frage, 
wie künftige Gehalts- und Lohnanhebungen aufge
fangen werden sollen. W ohl wurde in  der Vergan
genheit die W irksam keit einer verkehrswerbenden 
bzw. verkehrserhaltenden Eisenbahntarifpolitik über- 
sdiätzt, vor allem weil es an ausreichender M arkt
forschung und an Verständnis für typisdie Oligopol
lagen gefehlt hat. Deshalb ist es richtig, das Sdiwer
gewidit jetzt auf eine Verbesserung der Leistungs
qualität (vor allem in bezug auf Sdinelligkeit und 
Berechenbarkeit der Eisenbahnbeförderung) und auf 
akquisitorische Anstrengungen zu legen. Trotzdem, 
der Erfolg dieser Maßnahmen und überhaupt aller 
Bestrebungen zur Optimierung der Verkehrsteilung 
verlangen parallele Sdiritte auf tarifpolitischem Ge
biet. Nutzlos und kurzsiditig w äre es, den Tarifbe
reich und damit gewiß auch die Frage partieller Tarif
anhebungen zum Tabu zu erheben.

F E SSE L N  FÜR D EN  K RAFTVERK EH R?

Nadi allem kann es keinem Zweifel unterliegen, daß 
die für den Erfolg ausschlaggebenden Reformschritte 
von und im Bereidie der Deutschen Bundesbahn zu 
tun sind. Erst diese Maßnahmen — die, wie gezeigt, 
noch über die Anregungen des Leber-Plans hinaus
greifen müssen — werden das tatsädiliche Leistungs
vermögen der Eisenbahn erkennen und in die W ahl
entscheidungen der V erkehrsnutzer eingehen lassen. 
Allerdings ist die Frage n id it zu umgehen, ob die
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reale Verbesserung der V erkehrsteilung a l l e i n  
durch Initiativschritte der Bahn erreicht werden kann, 
in erster Linie also durch eine Verstärkung der W ett
bew erbsaktivität im groß- und weitströmigen Knoten- 
punktverkehr sowie im Nahschnellverkehr der Bal
lungsräume bei gleichzeitigem unbeirrten Abbau un
wirtschaftlicher Betriebszweige vor allem im Flächen
dienst und in der Stückgüterabfertigung.
Die Frage nach der ausreichenden Stoßkraft einer 
neu formulierten Eisenbahnpolitik ist für die be
stehende Ausgangslage zu prüfen. Dann aber ergeben 
sich Vorbehalte teils grundsätzlicher, teils temporärer 
Art. Zunächst bleibt das Problem der W e t t b e 
w e r b s b e d i n g u n g e n  und hier insbesondere das 
der W egekostendeckung aufgeworfen. Des weiteren 
muß ernsthaft überlegt werden, ob die notwendige 
Auseinanderentwicklung der Tätigkeitsfelder der V er
kehrsträger und damit eine Entkrampfung in den 
Reibflächen des W ettbewerbs nicht besondere vor
übergehende Steuerungsmaßnahmen erfordern.

In den Vorstellungen des Leber-Plans nimmt denn 
auch der Gedanke einer komplementären Belastung 
des Güterfernverkehrs auf der Straße einen zentralen 
Platz ein. Die vorgesehenen Maßnahmen bleiben je 
doch in mehrfacher Hinsicht unbefriedigend. So wird 
der Erfolg zumindest der ersten Reformschritte von 
der Herstellung eines global konstruierten „Gefälles" 
von der Straße zur Schiene abhängig gesehen mit 
einer erhofften Verlagerungswirkung von 30 Mill. t 
Güteraufkommen im Fernverkehr. Dabei fehlt aber 
sowohl für die steuerliche Sonderbelastung des Stra
ßengüterfernverkehrs wie für die vorgesehenen V er
kehrsverbote eine überzeugende funktionale Begrün
dung. Statt dessen wird die Absicht, das Straßennetz , 
zu entlasten, in den Vordergrund gerückt und zu
gleich der Anschein erweckt, es könne „mit volks
wirtschaftlicher Begründung" eindeutig gesagt und 
festgelegt werden, daß bestimmte V erkehre auf die 
Schiene gehören.
Nun ist gewiß die Überlastung von T e i l e n  des 
Straßennetzes eine Tatsache und ein Zeichen von w irt
schaftlichkeitsmindernden Disproportionalitäten. Doch 
dies trifft eben nur für regionale und zeitliche Teil
kapazitäten zu, und zwar aus mancherlei Gründen, 
vor allem aus M ängeln in der Infrastrukturplanung 
und in der Zulastung der Infrastrukturkosten. — 
Ferner kann in  der Tat die bestehende V erkehrs
teilung noch nicht auf der ganzen Linie als optimal 
gelten. Doch auch hier liegt der entscheidende Grund 
nicht etwa in Rechenfehlern der verladenden W irt
schaft (oder gar in irrationalen Sympathien oder 
Antipathien), sondern in ordnungspolitischen Schwä
chen und Unterlassungen. Dabei ist außer auf die 
W egekostenfrage vor allem auf die qualitativen Män
gel des Leistungsangebots der Eisenbahn und, was 
die Expansion des W erkfernverkehrs anbetrifft, auf 
die Starrheit des Konzessionierungssystems für den 
gewerblichen G üterfernverkehr hinzuweisen.

W as den Komplex der W egekosten angeht, so be
steht gewiß keine Chance, in einem einzigen Schritt 
schon zu einer wirklich zureichenden Lösung zu kom-

men. Angesidits der zahlreichen hier zu beachtenden 
Einflußfaktoren — neben der Abnutzung der Straßen
decke verlangt vor allem die auf den Verkehrsfluß 
bezogene Beanspruchung von Straßenfläche Berück
sichtigung — muß Perfektion ohnedies ausfallen. Zu 
erstreben ist sta tt dessen eine K o n v e n t i o n  mit 
erkennbaren Vorzügen gegenüber dem bisherigen 
Belastungsmodus. Dabei dürfte eine leistungsabhän
gige Sondersteuer in der Art, wie es der Leber-Plan 
vorsieht, aber nur die wirklich schweren Einheiten 
treffen, etwa von 16 t Nutzlast an, und zwar in  einer 
Staffelung bis zu 1 Pf /  tkm. Diese Sondersteuer für 
den schweren Fernverkehr müßte dann mit einem 
System von Straßenbenutzungsgebühren kombiniert 
werden, das die regionale und möglichst auch zeitliche 
Belastungsstärke der wesentlichen Teile des Straßen
netzes berücksichtigt. Gegen den Gedanken einer 
„Preisbildung" für die Nutzung der Straßenkapazitä
ten mit dem Ziel einer „pretialen Lenkung" des flie
ßenden und ruhenden V erkehrs wird vor allem ein
gewandt, daß die Schwierigkeiten der praktischen 
Durchführung unüberwindlich seien. Dagegen spre
chen aber nicht nur Einzelbeispiele von Gebühren
straßen im Ausland, sondern mehr noch die Tatsache, 
daß in beinahe allen entwickelten Ländern Projekte 
für eine gestaffelte Erhebung von „Ballungsgebühren" 
ernsthaft diskutiert und z. T. praktisch erprobt w er
den. )̂ Gewiß sollte m an hierbei schrittweise Vor
gehen; aber Ansätze sind schon heute zu fordern. Es 
wäre jedenfalls eine Illusion zu glauben, man könnte 
der Lösung des W egekostenproblems auch nur um 
einen Schritt näherkommen, wenn der Pkw- und 
Güternahverkehr in den Räumen, Relationen und Zei
ten der V erkehrsballung grundsätzlich von Reform
schritten ausgespart bleiben. Dies muß nicht nur im 
Hinblidc auf die W achstumsprognosen für den Pkw- 
Bestand betont werden, zu beachten ist ferner, daß 
das Maßnahmenbündel des Leber-Plans eine beson
ders starke Ausweitung des Straßengüterverkehrs in 
den Nahzonen der Ballungsgebiete begünstigt. Dies 
kann den Entlastungseffekt gerade in den Engpaßbe
reichen mehr als kompensieren.
Die W erkfernverkehrssteuer mit Belastungssätzen 
von 3, 4 und 5 Pf/tkm ist eindeutig restrik tiv  bis 
prohibitiv gedacht. Da sie auch jene V erkehre trifft, 
die wegen der geforderten Leistungsqualität prak
tisch nur mit w erkseigenen Fahrzeugen durchzu
führen sind, fordern die Konsequenzen ernste Be
denken heraus. Ein nennensw erter Verkehrsgewinn 
der Eisenbahn darf ohnehin nicht erw artet werden. 
Und für eine A ktivierung des gewerblidien Kraft
verkehrs, sich den qualitativen und dispositiven A n
sprüchen der W erkverkehr betreibenden W irtschafts
und Handelszweige besser anzupassen, gibt es weit 
geeignetere Lösungen. So w äre eine Lizenzierung )̂ auf 
Grund eines Anhörverfahrens und die Erhebung einer 
Lizenzgebühr, die den bisherigen Belastungsstand von
1) W e it fo r tg e sc h ritte n  i s t  z. B. e in  in  E n g lan d  v o n  P rof. B ee sley  
en tw ick e lte s  e le k tro n is d ie s  M eß sy stem .
2) D as B e isp ie l d e r  N ie d e rla n d e  g ib t e in e n  H in w e is , o h n e  daß  
es  einfcich k o p ie r t  w e rd e n  k ö n n te . E n tsch e id en d  so llte  s e in , daß  
d u rd i d as  L iz e n z ie ru n g sv e rfa h re n  d e r  In fo rra a tio n sg ra d  u n d  d am it 
d ie  A n p a s su n g s fä h ig k e it  b e i d e r  V e r la d e r s d ia f t  u n d  be im  G ew erb e  
fü h lb a r  a u fg e b e ss e r t  w ird .
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3 Pf/tkm im Schnitt beibehält, vorzuziehen. Sollen 
reale Kostensteigerungen und Qualitätsverschledite- 
rungen vermieden werden, so muß auch der W erk- 
fernverkehr vorurteilslos so in das System der V er
kehrsteilung einbezogen werden, daß ihm die Auf
gaben zufallen, bei denen er einen kom parativen 
Leistungsvorsprung besitzt. Von einer „ungesunden" 
Expansion kann nur dann die Rede sein, w enn A rt 
und Ausmaß der M arktzugangsbesdiränkungen für 
das Fernverkehrsgewerbe die Entwicklung eines be
darfsgerechten Leistungsangebots ausschließen. W eil 
hier das eigentliche Problem liegt, sollte auch an 
diesem Punkte angesetzt werden.

Gegen die im Leber-Plan ab 1970 vorgesehenen V er
kehrsverbote für den Straßengüterfernverkehr sind 
bereits zahlreiche reditlidie, raum^virtschaftlidie und 
m ittelstandspolitisdie Argum ente vorgetragen w or
den.®) In volkswirtschaftlicher Sicht sollte die Beur
teilung jedoch von der eigentlichen Zielsetzung der 
Reform ausgehen und damit von der Einsicht, daß 
eine Gesundung des Verkehrs nur auf der Grund
lage einer unter Kosten- und Q ualitätsaspekten ver
besserten Aufgabenteilung und Koordinierung er
folgen kann. Dabei geht es gewiß nicht um einen 
dogmatischen Bannstrahl gegen „nicht-marktkonfor- 
m e“ Interventionen. Entscheidend ist vielm ehr die 
Tatsache, daß die Verbote den Kreis tatsächlich be
stehender W ahlmöglichkeiten in der Nutzung der V er
kehrstechniken künstlich einschränken und so eine 
schwere zusätzliche W ettbew erbsverzerrung in  das 
Leistungsangebot der Verkehrsm ittel tragen, und 
zwar unter der das Unternehmerrisiko überbürden
den Unsicherheit einer „vorübergehenden" Maß
nahme. Soweit die Eisenbahn diese V erkehre ganz 
oder teilweise besser und billiger übernehmen kann, 
muß die Initiative von ihr ausgehen. Soweit beste
hende W ettbewerbsverzerrungen Fehlsteuerungen 
veranlassen, müssen diese ausgeräumt werden, z. B. 
durch die angedeuteten Schritte zu einer W egekosten
regelung. Gänzlich illusionär ist die Hoffnung, w esent
liche Teile der von der Verbotsliste betroffenen

3) V om  L a d u n g sv e rk e h r  d e s  G ew erb lich en  G ü te r fe rn v e rk e h rs  w ä re n  
durch  d ie  V e rb o ts lis te  im  J a h re  1965 g u t 34 “/o d es  M e n g e n a u f
k o m m en s u n d  fa s t  26 "/o d e r  E rlö se  b e tro ffe n .

Güter im kombinierten Verkehr zu erfassen. Und 
auch für die Vermehrung der privaten Gleisanschlüsse 
bestehen wirtschaftliche Grenzen, die gerade in der 
vorliegenden Situation nicht ungestraft überdehnt 
werden dürfen.

WERDEN URSACHEN DER K R ISE  B E SEITIG T?

Im Grunde spiegelt die Verkehrsordnungskrise — 
und insbesondere das Bundesbahndefizit — einen 
Zustand erschreckender Unwirtschaftlichkeit wider. 
Gesellschaft und W irtschaft tragen die Last von Ver
schwendungen und Fehlsteuerungen im Einsatz knap
per Produktivkräfte. Die technischen und organisa
torischen Möglichkeiten einer expansiven Fortent
wicklung des Verkehrssystems sind schlecht genutzt. 
Hier in überschaubaren Anpassungsschritten Abhilfe 
zu schaffen, ist das Gebot der nächsten Jahre.

Der Leber-Plan hat das Interesse der breiten Öffent
lichkeit wachgerüttelt; er hat zugleich weitgesteckte 
Erwartungen geweckt. Die zur Sanierung des Schiene- 
Straßen-Komplexes vorgesehenen Maßnahmen werden 
der Aufgabe jedoch noch nicht gerecht. Daß die Kon
zeption Lücken, möglicherweise bewußt ausgesparte 
Lücken, enthält, die ausgefüllt werden können, ist die 
weniger wichtige Seite. Offene Kritik fordern jedoch 
diejenigen Maßnahmen heraus, die scheinbar einfach 
und anscheinend auch verhältnism äßig leicht durchzu
setzen sind, bei denen aber zugunsten kurzfristiger 
Verlagerungswirkungen eine Verschlechterung in der 
Disposition über den V erkehrsm ittelapparat in Kauf 
genommen werden muß. So läuft die deutsche V er
kehrspolitik ein weiteres Mal Gefahr, den Zugriff auf 
die Ursachen der Krise zu verfehlen.
Das Letzte aber, was sich die Bundesrepublik ange
sichts ihrer ohnedies nachlassenden Standortgunst 
und ihrer zahlreichen strukturellen Anpassungsauf
gaben leisten kann, w äre ein realer Kostenauftrieb 
im Verkehrsbereich. Die gesamtwirtschaftliche Wachs
tum sintensität wird vielmehr nicht zuletzt davon ab
hängen, daß alle bestehenden und hinzukommenden 
Möglichkeiten der Verkehrstechnik und der verkehrs
wirtschaftlichen Kooperation entschlossen ausge
schöpft werden. p ^ /  Dt. Rainer^illeke, Köln

Die DEUTSCHE BU N DESBAHN
löst auch Ihr Transportproblem

Unabhängig vom Wetter und zur Zufriedenheit ihrer Kunden befördert die 
DB die ihr anvertrauten Güter u. a.

@  in modernen Güterwagen #  in Großbehältern

0  auf Paletten ©  im Güterkraftverkehr

©  in Transcontainern

Darum - Transport Ih r Vorte il

WIRTSCHAFTSDIENST 1967/XI 551



Vom Verkehrschaos zur Verkehrsordnung"^)

Am 22. September 1967 hat der Bundesverkehrs
minister Georg Leber das umfassende „Programm 

zur Gesundung des deutschen Verkehrswesens" ver
öffentlicht und in einer Pressekonferenz begründet 
und erläutert.

Dieses Programm steht vor der Aufgabe, Versäum
nisse nachzuholen und Fehlentwicklungen auszu
gleichen, die in DeutstMand dadurch entstanden sind, 
daß es seit Jahrzehnten an einer einheitliciien V er
kehrspolitik gefehlt hat. Der Staat hat sich im wesent
lichen damit begnügt, allen Verkehrszweigen im wah
ren Sinn des W ortes: den W eg zu bereiten. Gewiß 
bedeuten der großzügige Ausbau des Straßennetzes, 
der Bau riesiger Brücken und gewaltiger Kanäle und 
Schleusen, die Elektrifizierung der wichtigsten Bahn
strecken große wirtschaftliche und technische Leistun
gen, aber es fehlte die Einordnung der V erkehrs
zweige in einen festen Rahmen, eben in eine V er
kehrsordnung.

Je  mehr man der Forderung nachgab, auch das Ver
kehrswesen dem Spiel der freien Kräfte und einer 
verabsolutierten M arktwirtschaft zu überlassen, desto 
schärfer mußte sich auswirken, daß hier sehr ungleiche 
W ettbewerbsbedingungen bestanden und noch beste
hen. Die Gründe für diese ungleichen W ettbew erbs
bedingungen sind vor allem die völlig unzureichende 
Anlastung der W egekosten für den schweren Last
kraftwagen und das Binnenschiff und die Befreiung 
der Binnenschiffahrt von allen Kostensteuern. Der 
Schienenverkehr war hier einseitig benachteiligt.

Seit bald zwanzig Jahren verlangen die unabhängigen 
Verkehrssachverständigen, gleiche W ettbew erbsver
hältnisse für die drei V erkehrsträger Schiene, Straße 
und Binnenschiffahrt zu schaffen. Diese Formel wurde 
zwar zum Lippenbekenntnis aller Verkehrsträger, 
aber sie ernsthaft zu verwirklichen, wurde nicht 
versucht.

AN SA TZP U N K TE FÜR D EN  LE BE R-P LAN

Die unzureichende Anlastung der W egekosten auf das 
Fahrzeug bedeutet im Lastwagen- und Omnibusver
kehr, daß die wirtschaftliche Grenze für den Einsatz 
immer größerer und schwererer Fahrzeuge mit ihrer 
progressiv ansteigenden W egekostenverursachung 
nicht wirksam werden konnte. Dies hätte indes aus
geglichen oder ersetzt werden können durch eine 
sinnvolle Begrenzung der Maße und Gewichte für die 
schweren Straßenfahrzeuge. Die Versuche Seebohms 
im Jahre  1960, die Lkw-Maße auf 14 m Länge und 
24 t  Gesamtgewicht zu begrenzen, scheiterten am

W iderstand der Interessenten. Inzwischen wurden 
dann audi noch die „Übermaße" d er EWG in Kauf 
genommen mit Lastzügen von 18 m Länge und 38 t 
Gesamtgewicht.

Ferner wurden w iederholt die Kontingente im Güter
fernverkehr erhöht und damit der angebotene Lade
raum. Zugleich w urde der W erkverkehr durch eine 
Steuersenkung im Jahre 1962 zu übermäßiger Entfal
tung angeregt.

Die Folge all dieser Fehlentscheidungen ist die Über
dimensionierung des S traßengüterverkehrs und ein 
verzerrter W ettbewerb, der sich eindeutig zum Nach
teil der Schiene auswirken mußte.

Das Parlament, das so schwerhörig ist gegenüber dem 
Rat unabhängiger Sachverständiger und so hellhörig 
für die Pfiffe der Interessenten, m erkte erst auf, als 
der Fehlbetrag der Bundesbahn trotz Abgeltung 
gemeinwirtschaftlicher Belastungen die M illiarden
grenze überschritten hatte. Und augenfällig für jeder
mann, selbst für die M inister auf dem Rücksitz ihrer 
gläsernen Limousinen, zeigt sich die Fehlleitung der 
Verkehrsströme mit der Überfüllung der Autobahnen 
und Fernstraßen durch übersdiw ere Lastkraftwagen, 
von den Ortsdurchfahrten ganz zu schweigen.

Hier nun setzt der neue V erkehrsplan ein. Das Ziel 
ist, den Straßenverkehr zu entlasten und einen V er
kehr mit Schwergut im Umfang von etwa 30 Mill. t 
auf die Schiene zu verlegen. Dies soll zugleich die 
Bundesbahn aus den roten Zahlen herausbringen. Die 
Überleitung der Verkehrsström e soll durch zwei 
M ittel erreidit werden.

□  Das Bundesverkehrsm inisterium greift auf den Ge
danken des „Straßenentlastungsgesetzes" zurück*), 
dessen erster Entwurf von 1954 im V erkehrsaus
schuß des Bundestages in aller Stille beigesetzt 
worden war. Im G üterfernverkehr auf der Straße 
soll nun der Transport von Kohlen, Erzen, Holz, 
Getreide, Erden und Steinen, Sand, Kies, Zement, 
von Eisen, Stahl und Halbzeug, von Schienen und 
Rohren und einigen w eiteren Gütern verboten 
werden. Die Umstellungsfrist bis zum Inkrafttreten 
des Gesetzes ist sehr lang bemessen, und zwar bis 
zum 1. Juli 1970.
Der Bundesverkehrsm inister will im Zusammen
hang mit dieser Beschränkung keine neuen Geneh
migungen im G üterfernverkehr mehr aussprechen. 
Dies liegt ebenso im Interesse des Gewerbes.

* U n te r  d ie se m  T ite l  e rsch e in t dem n äch st e in e  S chrift d e s  V er- 
f a s s e rs  in  d e r  R e ih e  .Z e itf r a g e n “ d es  C h ris tia n  W e g n e r  V e rla g e s  
in  H am b u rg .

1) A uf d ie se s  M itte l z u rü tk z u g re ife n , h a t te  id i in  m e inem  A rtik e l 
„V erk eh rsd ia o s  o d e r  V e rk e h rso rd n u n g "  in  d ie s e r  Z e its d ir i f t im 
A p rilh e f t b e re i ts  e m p fo h len , fe rn e r  e in e  v o lls tä n d ig e  V e r
la g e ru n g  d es  G ü te r fe rn v e rk e h rs  au f  d ie  S d iie n e  in  d e n  b e id e n  
F o rm en  des  H u d cep ad c v e rk eh rs  u n d  C o n ta in e r tra n sp o r te s  in  
Z u sam m e n a rb e it v o n  S d iie n e  u n d  S traß e . —  E b en so  im  A p ril 1966 
in  m e inem  R e fe ra t ü b e r  o p tim a le  V e rk e h rs te i lu n g  in  einem  
V e rk e h rs p o lit is d ie n  K o llo q u iu m , d as  v o n  d e r  G e w e rk sd ia f t d e r  
E ise n b ah n e r D e u ts d ila n d s  in  B onn v e r a n s ta l te t  w o rd e n  is t.
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O  Der Vorsdilag zur Neuregelung der bisherigen 
Beförderungssteuer des W erkverkehrs bringt eine 
sinnvolle Progression für Lkw bis zu 4 t  Gesamt
gewidit von 3 Pf je  Tonnenkilometer Transport
leistung, für W agen von 4 bis 6 t Gesamtgewidit 
mit 4 Pf je  t/km, für W agen von mehr als 6 t mit 
5 Pf je  t/km. Dieser jetzt hödiste Satz von 5 Pi je  
t/km  hatte bis 1964 allgemein gegolten und wurde 
damals auf 3 Pf gesenkt. Diese volksw irtsdiaftlidi 
völlig unbegründete Steuersenkung hatte in den 
beiden folgenden Jahren eine sprunghafte Zu
nahm e des W erkverkehrs um fast 24 Vo zur Folge. 
Mit Redit befürditet M inister Leber eine neue 
W elle sdiw erer Fahrzeuge des W erkverkehrs, 
wenn diese Steuer mit dem Übergang zur N etto
um satzsteuer ersatzlos wegfallen sollte. Für den 
genehmigten Güterfernverkehr ist die Steuer mit 
1 Pf vorgesehen. Die Progression — eigentlidi nur 
eine Degression gegenüber dem ursprünglidien 
Steuersatz — belastet den Verkehr mit sdiweren 
W agen in besdieidenem  Maße progressiv. Unter 
dem Gesiditspunkt der Anlastung der W egekosten 
müßte die Progression weit höher sein und der 
sdiw ere W agen im G üterfernverkehr in  gleidier 
W eise belastet werden. Für den G üterfernverkehr 
fällt die Beförderungssteuer fort, die m it 7 “/o der 
Entgelte erhoben wurde, also mit 3 Punkten mehr 
als die allgemeine Umsatzsteuer, die nun durdi die 
N ettoum satzsteuer abgelöst wird. Da diese Ent
lastung aber audi für die Eisenbahn gilt, würde 
sidi hier eine Ungleidiheit ergeben, die es wohl 
reditfertigt, hier den niedrigeren Satz von nur 
1 Pf zu nehmen.

RECHTFERTIGUNG EINE R NEUORDNUNG  
IM  G Ü TERKRAFTVERKEHR

M inister Leber reditfertigt die M ehrbelastung, die sidi 
gegenüber der Sdiiene ergibt, mit der Vorbelastung 
der Bundesbahn durdi W egekosten und gemeinwirt- 
sdiaftlidie Betriebspfliditen.

Die Vorsdiläge zur Neuordnimg der Besteuerung der 
Verkehrsunternehm en können als V erbesserungen des 
Systems und als relativ geredit angesehen werden. 
Sie bedeuten indes nidit die Lösung der Anredinung 
der progressiv steigenden W egekosten auf den 
sdiw ereren Wagen.

Der am erikanisdie AASHO-Road-Test, dessen Ergeb
nisse für den G üterkraftverkehr ein rotes Tudi bedeu
ten, läßt bekanntlidi die Beansprudiung und Abnut
zung der Fahrbahn in der vierten Potenz m it der 
Erhöhung des Adisdrudcs ansteigen. M inister Leber 
zeigte Entgegenkommen für die Betroffenen, indem 
er treffend feststellte, selbst wenn man annehme, daß 
hiervon nur 10 "/(i zutrifft, müßte bei einer Steigerung 
der A dislast um das Zehnfadie die Straßenabnutzung 
entsprediend um das Tausendfadie ansteigen.

Der V erkehrsplan besdireitet nidit den Weg, über 
eine Anlastung der vollen W egekosten durdi ent

sprediend hohe Beitragssteuern für den schwereren 
W agen die Verkehrsström e umzulenken. Die Steuer 
würde ja  sdion dann für den Einsatz von Lkw mitt
lerer Größe prohibitiv wirken. Der Plan bew irkt die 
notwendige Umleitung vielmehr mit dem Straßenver
kehrsgesetz.

Eine wesentlidie Verbesserung ist vorgesehen mit 
dem Plan, die Konzessionen im Güterfernverkehr 
nicht auf einen bestimmten W agentyp, der beantragt 
ist, sondern auf eine Anzahl von Tonnen zu gewäh
ren und den Austausch von W agentypen innerhalb 
dieser Konzession freizustellen.

Die neue Ordnung wird — vor allem auch mit der 
Staffelung der Beförderungssteuer im W erkverkehr — 
den leichteren Lastwagen wieder Vordringen lassen. 
Minister Seebohm hatte 1960 den Kampf gegen den 
überschweren Lkw aufgenommen und sich für niedri
gere Maße und Gewichte eingesetzt, weil die schweren 
Lastwagen von über 9 t Gewidit aditeinhalbm al so
viel an Unfällen mit Todesopfern beteiligt waren als 
Lastwagen unter 3,5 t und als Personenwagen. N adi
dem die Bundesrepublik sta tt dessen vor den Über
maßen der EWG kapituliert hat, ist von diesen hohen 
Blutopfern nicht mehr die Rede, aber sie werden 
weiterhin erbradit.

Der gesteigerte Straßenbau hat sidi nicht als w irk
sames Mittel gegen die Zunahme der sdiweren Ver
kehrsunfälle erwiesen. Die Entlastung der Straßen 
von schwerem Fernverkehr wird gewiß die V erkehrs
sicherheit erhöhen. Aber das ist nicht alles, was wir 
tun können. Dringend geboten ist die Einführung von 
Geschwindigkeitsbegrenzungen für alle Kraftfahr
zeuge, auch und gerade auf den Landstraßen und den 
Autobahnen. Schweden und England sind mit gutem 
Beispiel vorangegangen. Allerdings sind dann auch 
wirksame und häufige Kontrollen notwendig.

Ferner sollen die Straßen vom Sdiw erverkehr mög
lichst entlastet werden durdi eine Förderung des 
Huckepackverkehrs und des Containerverkehrs bei 
der Bundesbahn. Der neue Verkehrsplan will diese 
höchst w irtsdiaftlidie Form des Güterfernverkehrs 
zwar nidit, wie ich vorgesdilagen hatte, obligatorisdi 
madien, aber seine Anwendung begünstigen und 
fördern. Sehr zu begrüßen ist, daß der W erkfernver
kehr endlidi in die Sondertarifbedingungen der DB 
für den Huckepackverkehr einbezogen werden soll. 
Treffend sagte M inister Leber, die Bundesbahn müsse 
30 Großbehälter billiger von Hannover nadi München 
in einer N aditfahrt befördern können, als es 30 Last
wagen mit 30 Motoren und 60 Fahrern auf der Straße 
vermöchten. Aber er ließ die Frage offen, ob im 
Huckepackverkehr der große W urf zu erw arten sei. 
Ohne Zweifel w äre dies der Fall, sobald dem 
schweren Lastkraftwagen die vollen W egekosten auf 
der Straße angelastet würden. Ob von der heutigen 
Basis ungleicher Kostenlagen aus Anreize genügen 
werden, diese höhere und gesamtwirtsdiaftlich ökono
mischere Form der Zusammenarbeit von Sdiiene und 
Straße zu erreichen, muß abgew artet werden. Eine
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wesentliche Förderung ist aber zu erhoffen von der 
in Ziffer VI 1 des Verkehrsprogramms verheißenen 
gemeinsamen Organisation der beiden V erkehrsträger 
für diesen Dienst.

VORSCHLÄGE ZUR MODERNISIERUNG  
DER BUNDESBAHN

Die Vorschläge zur M odernisierung der Bundesbahn 
gehen noch immer von der Vorstellung aus, das Heil 
oder die Heilung könnten gefunden werden in der 
Anpassung der Staatsbahnen mit ihren vielfältigen ge- 
meinwirtsdiaftlichen Aufgaben an  die Form und W irt- 
sdiaftsweise privater Erwerbsunternehmen. Idi halte 
diese Frage der Form nach nicht für das Entschei
dende. W esentlidie und notwendige Verbesserungen 
der v/irtsdiaftlidien Betriebsführung sind ja  längst 
vollzogen worden — aber gewiß bleiben weitere 
Rationalisierungen möglidi, die zum großen Teil hohe 
Investitionen erfordern.

Uber die Durchführbarkeit eines weiteren starken 
Personalabbaus kann der Außenstehende sdiw erlidi 
urteilen.

Die Stillegung von 6500 km Nebenbahnstrecken ent
spridit den Vorschlägen, die vom Vorstand der Bun
desbahn 1964 vorgelegt worden sind, nadidem die 
Bundesbahn sidi sdion unter dem Patronat von 
M inister Seebohm und auf Wunsch des Gesetzgebers 
auf kaufmännisches Denken umgestellt hatte.

Hier aber kann wohl nicht allgemein, sondern immer 
nur für die einzelne Strecke entschieden werden. Der 
„Rückzug aus der Flädie" ist aus kaufmännischer Sicht 
heute rationell; staatswirtschaftlich jedoch ist zu 
fragen, welche M ehrkosten dann für den weiteren 
Straßenbau und w ahrsdieinlidi für die Subventionie
rung von Omnibuslinien notwendig werden. Auch 
wird die Ballung in den Städten auf diese W eise 
verstärkt werden mit weiterem Anstieg der „sozialen 
Kosten". Der Plan des BVM läßt übrigens die Mög
lichkeit offen, nadi sdiwedisdiem Vorbild die Deutsche 
Bundesbahn in ein rentables Grundnetz und in sub
ventionierte Nebenbahnen aufzuteilen, zu deren 
Kosten dann auch die interessierten Gemeinden und 
Landkreise beitragen könnten. Dies hätte allerdings 
die gleiche gesamtwirtschaftlich unerwünschte W ir
kung wie die Aufhebung der Tarifgleidiheit im Raum, 
nämlidi die abgelegenen, und ärm eren Landstridie mit 
höheren Kosten für den Anschluß an das V erkehrs
netz zu belasten. Bei Stillegungen sollten aber jeden
falls die Bahnkörper im Eigentum des Bundes bleiben, 
um — wie in Holland bereits gesdiehen — Bahnlinien 
auch wieder in  Betrieb nehmen zu können.

Im Sinne einer schematisdien Gleidibehandlung liegt 
es, wenn der Bundesverkehrsminister empfiehlt, die 
Bundesbahn nicht nur, wie es selbstverständlidi der 
Fall ist, den gleichen Kostensteuern zu unterwerfen, 
sondern auch den Gewinnsteuern. Diese Forderung 
kann unter dem Gesichtspunkt gleidier W ettbew erbs
bedingungen gar nicht gestellt werden, da die Gewinn

steuern nicht die W ettbewerbsbedingungen berüh
ren. Audi würde, wenn man hier vergleidien will, 
der kleine und m ittlere S traßenverkehrsunternehm er 
mit einem m ittleren Einkommen einem w eit niedrige
ren Steuersatz in der Einkommensteuer unterliegen 
als die Bundesbahn, die den vollen Satz der Körper
sdiaftsteuer zu tragen hätte.

Offenbar handelt es sich hier um eine politische Kon
zession an die K onkurrenten der Bahn. Und wie 
stände es dann mit der Steuerpflicht der Bundespost, 
der Bundesbank und anderer öffentlicher Unterneh
men mit staatswirtschaftlichen Aufgaben? Ist dieser 
Vorschlag mit dem Bundesfinanzministerium abge
stimmt worden?

Die Aufhebung der gleichlautenden Befreiungsvor
schriften im Körperschaftsteuergesetz (§ 4 und § 8 
KstDV), im Vermögensteuergesetz (§ 3, § 21) und im 
Gewerbesteuergesetz (§ 3) würde bedeuten, daß die 
Länder das defizitäre Bundesunternehmen besteuern, 
bei der Verm ögensteuer unabhängig davon, ob ein 
Ertrag erzielt worden ist oder nicht. Mit der Ge
werbesteuer w ürden die Gemeinden den Bundesbahn
verkehr in ihrer Dorfgemarkung besteuern! Mit w el
chen Maßstäben, welchem Verwaltungsaufwand und 
welchen Ergebnissen will man hier die Steuer veran
lagen?

K L A R E  UND GUTE LÖSUNG FÜR D IE  B INN E N SC H IF FAH R T

Für die Binnenschiffahrt, die sich infolge anhaltender 
ruinöser Konkurrenz in einer wirklichen Notlage be
befindet, bringt das VerkehrspolitiL^che Programm eine 
klare und gute Lösung mit durchgreifenden Maß
nahmen, die hier vom Gewerbe selber seit langem 
gefordert worden sind: eine langfristig wirksame Be
grenzung der Kapazitäten, notfalls Abwrackprämien, 
die Begründung genossenschaftlicher Reedereien der 
Partikulierschiffer, eine wirksam e Kontrolle der Frach
ten, die nach wie vor von den Frachtenausschüssen 
unter Mitwirkung der V erlader verbindlich festge
legt werden sollen, endlich die Anwendung dieser 
rechtsverbindlich angesetzten Frachten auch für den 
deutschen Streckenanteil im grenzüberschreitenden 
V erkehr deutscher und ausländischer Schiffe.

Andererseits ist schon vor der Veröffentlichung des 
Verkehrsprogramms m it der Annahme des H aushalts
planes für 1968 der Beschluß gefaßt worden, den Aus
bau der Binnenwasserstraßen trotz der rückläufigen 
Kohle- und Ö ltransporte fortzusetzen. H ierfür sind 
allein für 1968 im ganzen 610 Mill. DM angesetzt, zu 
denen noch hohe Zuschüsse der Länder hinzutreten — 
so beim Nordsüdkanal. Vor allem ist der weitere Bau 
des Main-Donau-Kanals über Nürnberg hinaus eine 
groteske Kapitalfehlleitung, nachdem die italienische 
Ölleitung bereits die Donau erreicht hat. Diese Ka
näle können nur „rentieren", indem sie der Bundes
bahn weiteren V erkehr entziehen.

2) V g l. h ie rzu  H . R i t s c h l :  D ie B es te u e ru n g  d e r  ö f f e n t l id ie n  
U n te rn eh m en , B e rlin  1960, S. 42 u n d  S. 61 f.
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Unter Ziffer IV des Verkehrspolitisdien Programms ist 
von der Förderung des Ausbaus der Flughäfen, der 
Flugsidierung und der Luftfahrt die Rede. N idit be
rührt wird die Frage des innerdeutsdien Luftverkehrs. 
H ier besteht die Gefahr, daß wieder — jetzt für den 
sdinellen Personenverkehr — ein neues V erkehrs
mittel, mindestens mit Subventionen für den V er
kehrsweg, aus öffentlidien M itteln großgezogen wird, 
das der Bundesbahn zu ungleidien Bedingungen einen 
sdiarfen W ettbewerb bereitet. Die steuerlidie Gleidi- 
behandlung des Luftverkehrs w ird erst mit der N etto
um satzsteuer wirksam werden (Belastung der inner
deutsdien Stredce im grenzübersdireitenden Verkehr).

Die drei großen Zweige des binnenländisdien Verkehrs 
sind teils im Erwerbsfieber von ruinösem W ettbewerb 
ausgezehrt oder vom Sdiüttelfrost der Fehlbeträge 
befallen. Sie haben in Bundesminister Leber einen 
tüditigen und klugen Arzt gefunden, der eine erfolg- 
versprediende Operation vorgesdilagen hat. — Der 
Verkehrsminister hat seinen Plan als ein einheit- 
lidies Ganzes bezeidinet. Der Staatsbürger kann nur 
wünsdien, daß der Plan so audi im Parlament be
handelt, in Einzelheiten vielleidit verbessert, aber 
nur nidit verw ässert werde.
Dann wäre ein erster großer Sdiritt getan vom V er
kehrsdiaos zur Verkehrsordnung.

Prof. Dr. Hans fRitschl, Hamburg

Grundirrtümer moderner Verkehrspolitik

D as Verkehrssystem  der Industriestaaten hat sidi 
in den letzten 50 Jahren stark  differenziert. Viele 

neue M öglidikeiten der Produktion und Konsumtion 
von V erkehrsleistungen sind gesdiaffen worden. Der 
Anteil des Verkehrs am Sozialprodukt und an den 
H aushaltsausgaben insbesondere von Beziehern m itt
lerer und höherer Einkommen ist erheblidi gestiegen. 
N iditsdestoweniger w erden die V erkehrsverhältnisse 
vielerorts von breiten Sdiiditen als unzum utbar 
empfunden, obsdion die ö ffen tlid ikeit weithin im 
unklaren über die Belastungen gelassen wird, die der 
moderne V erkehr uns und kommenden G enerationen 
auferlegen wird, wenn er sidi in der bisherigen W eise 
weiterentwidcelt. Die von der Tedinik erm ögliditen 
Tendenzen zur fortgesetzten V e r g r ö ß e r u n g  d e r  
Ve  r k  e h r s g e f ä ß e, zur S t e i g e r u n g  d e r  R e i 
s e g e s c h w i n d i g k e i t e n  der meisten V erkehrs
mittel und zur immer w eitergehenden I n d i v i d u a 
l i s i e r u n g  der Befriedigung von Verkehrsbedürf
nissen stoßen an physiologisdie, räumliche, güterliche 
und finanzielle Grenzen. Diese werden von den V er
antwortlichen freilidi viel zu wenig beaditet, obgleich 
sie das Paradoxon bewirken, daß im V erkehr häufig 
technisdie Fortentwidclung mit nutzenwirtschaftlicher 
Rückbildung gepaart ist. Derzeit verursacht hauptsäch
lich die als Tendenz zur Vollmotorisierung in Erschei
nung tretende Individualisierung des V erkehrs ins
besondere in Verdichtungsgebieten große Unzuträg
lichkeiten. Zugleidi verschlechtern sidi viele private 
und öffentliche V erkehrsdienste mit rejektiver W ir
kung. Dadurch wird ihre Brauchbarkeit als A lternative 
zum individuellen V erkehr reduziert. Infolgedessen 
tritt zu dem verbreiteten M otorisierungsv/illen ein 
starker M otorisierungszwang hinzu. Die weitere Indi
vidualm otorisierung führt zu neuerlidiem  Abbau von 
Verkehrsdiensten, wo die sie erbringenden Betriebe 
— so die privaten  Verkehrsunternehm ungen — ihrer 
N atur nach auf Rentabilität angewiesen sind oder — 
so immer m ehr öffentliche Verkehrsbetriebe — kraft 
politischen Entscheids zur naiv verstandenen, mit völ
liger Zuschußlosigkeit identifizierten Eigenwirtschaft
lichkeit angehalten werden.

Das hier nur grob skizzierte Verkehrsbild der Gegen
w art wird gern als Ergebnis unaufhaltsam er techni
scher, ökonomisdier und sozialer Strukturänderungen 
hingestellt. Diese audi von christlichen Politikern ge
gebene historisch-materialistische Interpretation ist je 
doch falsch. Sie beruht entweder auf Irrtum oder sie 
dient dazu, schwere Fehler der bisherigen V erkehrs
politik zu verdecken. Die Kardinalfehler der bisheri
gen westdeutschen V erkehrspolitik bestehen in der 
T a b u i e r u n g  u n d  F o r c i e r u n g  d e r  i n d i v i 
d u e l l e n  M o t o r i s i e r u n g ,  in der Verpflichtung 
der öffentlichen Verkehrsbetriebe auf die E i g e n 
w i r t s c h a f t l i c h k e i t  sowie in der L a b i l i t ä t  
der staatlich gesetzten Bedingungen, unter denen der 
private G üterkraftverkehr arbeiten soll. Mit allen 
drei Merkmalen der V e r k e h r s  politik zusammen 
hängt ein Kardinalfehler der westdeutschen W  i r t - 
s c h a f t s politik, nämlich der, die Expansion des 
Verkehrswesens als eine tragende Säule unserer w irt
schaftlichen Fortentwicklung anzusehen. Dadurch wird 
die Verkehrspolitik in hohem Maße zur Beschäfti
gungs- und W achstumspolitik für die Lieferantenin
dustrien des Verkehrs, also zu einem Zweig der In
dustriepolitik degradiert. Das kommt gewiß den frag
lichen Branchen sehr zugute. Sie können Anlagen 
w eiter beschäftigen und sogar ausbauen, die sich an
dernfalls als Fehlinvestitionen präsentieren würden. 
Eine solche A rt W irtschaftspolitik ist jedoch sinnlos, 
wenn man anerkennt, daß n id it um der Wirtschaft, 
sondern um metaökonomischer Ziele willen gewirt- 
sdiaftet wird.

Im folgenden ist zu begründen, warum die genannten 
Merkmale der bisherigen westdeutschen V erkehrs
politik große Fehler darstellen. Vorab sei gesagt, daß 
die kritisierten Merkmale, freilich teilweise in ande
rer Ausprägung als bisher, auch dem Programm des 
neuen Bundesverkehrsministers eigen sind. Es ist 
sicherlich aus der richtigen Erkenntnis entstanden, 
daß wir gleidisam vor einem verkehrspolitischen 
Trümmerhaufen stehen und daß radikale Maßnahmen 
notwendig sind, um zu einer rationalen staatlichen
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Steuerung des Verkehrswesens zu gelangen. Diese 
A bsidit läßt sich jedoch nicht mit einer V ariation her
kömmlicher Mittel, sondern nur durch völliges Um
denken verwirklichen. Dazu hat die Verkehrsökono- 
mik leider nur sehr wenig beigetragen, obgleich der 
Theoretiker in viel stärkerem  Maße berufen gewesen 
wäre als der unter Zeit- und Interessentendruck 
stehende Praktiker der Verkehrspolitik.

D IE TABUIERUNG UND FORCIERUNG DER  
IND IVID U ELLEN  MOTORISIERUNG

Die Erfindung des Kraftfahrzeugs hat neue Möglich
keiten der Befriedigung herkömmlicher V erkehrsbe
dürfnisse und neuartige Verkehrsbedürfnisse geschaf
fen. Bei der Personen- wie bei der Güterbeförderung 
ist der Kraftverkehr häufig beqjiemer und schneller 
als die konkurrierenden Verkehrszweige, und er wird 
deswegen oft selbst dann bevorzugt, wenn er erheb
lich teurer ist. Sehr bedeutsam ist auch, daß der Be
sitz eines Kraftfahrzeuges das Lebensgefühl vieler 
Menschen erhöht. Den verschiedenen positiven Kenn
zeichen des m odernen Kraftverkehrs steht das nega
tive seiner Lebensfeindlichkeit gegenüber. Sie erfor
dert, daß die weitere M otorisierung nicht fraglos hin
genommen oder gar noch verkehrspolitisch unterstützt, 
sondern gründlich überdacht wird. Der moderne Kraft
verkehr ist vor allem aus drei Gründen lebensfeind
lich: seine U n f ä l l e  fordern im Vergleich mit denen 
der anderen Verkehrszweige, absolut und auf die Lei
stung bezogen, die höchsten Opfer an menschlichem 
Leben und an Lebenschancen; er träg t in  erheblichem 
Maße zu der L u f t v e r s c h l e c h t e r u n g  bei, mit 
der die gegenwärtige industrielle Gesellschaft in sehr 
wahrscheinlich irreparabler W eise sich selbst und 
künftige Generationen schädigt; er macht das Leben 
in großen wie in kleinen Zentren aus den zuvor ge
nannten Gründen, wegen des von ihm verursachten 
L ä r m s  und wegen der von ihm hervorgerufenen 
V e r k e h r s v e r s t o p f u n g e n  mit seiner zuneh
menden Verdichtung immer schwerer erträglich. Außer 
diesen Gründen sind noch andere zu nennen, so die 
schwer kontrollierbare Verunreinigung von Oberflä
chen- und von Grundwasser, der verschwenderische 
Verbrauch unersetzlicher Bodenschätze und der enorme 
Raumbedarf. Hierauf soll nidit eingegangen werden.

W as die zunehmende S t ö r u n g  d e s  s t ä d t i 
s c h e n  L e b e n s  durdi den m assierten Kraftverkehr 
angeht, so wird heute vielerorts versucht, sie vor 
allem durch den Bau immer neuer Straßen und Park
gelegenheiten zu bremsen. Dabei wird fortgesetzt ver
kehrserzeugende Fläche in verkehrstragende Fläche 
umgewandelt, womit die Fußläufigkeit der Innenstadt
bezirke reduziert und ihre Funktionsfähigkeit als Kul
tur-, Geschäfts- und V erwaltungszentren beeinträch
tig t wird. Die verkehrsverdrängten Teile der Bevölke
rung lassen sich großenteils in flächigen Vorortsied
lungen nieder, die Stadtfunktionen nur in sehr be
schränktem Maße übernehmen können. Die Frage ist, 
ob diese Entwicklung siedlungs- und kulturpolitisch 
erwünscht ist, ob die volle Anpassung unserer Städte 
an die Bedürfnisse des individuellen Kraftverkehrs

überhaupt finanzierbar ist und ob die dafür benötig
ten Mittel gegebenenfalls nicht für andere, vielleidit 
höher zu bewertende Zwecke verw endet werden sol
len. Sicherlich ist es möglich, die automobilgerechte 
Flächenstadt zu wünschen. Heute geht die Entwicklung 
jedoch in diese Richtung, ohne daß in der Öffentlich
keit gehörig über die Konsequenzen diskutiert worden 
ist. Zugleich wird großen Teilen der Stadtbevölkerung 
zugemutet, außer den unm ittelbaren Folgen des mas
sierten Kraftverkehrs auch den für ihn in Gang ge
setzten ununterbrochenen Umbau der Städte zu er
tragen, dessen Ende nicht abzusehen ist.

Die L u f t v e r s c h l e c h t e r u n g ,  zu der der Kraft
verkehr beiträgt, besteht in  Verschmutzung, Vergif
tung und Sauerstoffverbraudi. Sie kann infolgedessen 
auf zwei Ebenen bekämpft werden. Auf der ersten 
Stufe wird versucht, die Abgase der V erbrennungs
motoren zu reinigen. W enn das vollständig gelänge, 
bliebe, abgesehen vom möglicherweise sehr gesund
heitsschädlichen Reifen- und Asphaltabrieb, noch die 
Luftverschlechterung durch hohen Sauerstoffverbrauch. 
Gegen sie hilft nur der Ersatz herkömmlicher Kraft
fahrzeugmotoren durch luftneutrale A ntriebe (Elek
tromotoren). Auf dieser zweiten Stufe scheint die 
technische Entwicklung des individuellen Straßenver
kehrs noch im Anfangsstadium  zu stehen. Auf der 
ersten Stufe sind jedoch Möglichkeiten der M assen
fabrikation vorhanden, die nicht genützt werden. 
Selbst wenn sich die Politiker eines Tages herbeilas
sen sollten, durch entsprechende Zulassungsvorsdirif- 
ten wenigstens teilw eise von den technischen Möglich
keiten Gebrauch zu madien, ist zu fragen, wie sie 
wohl glauben, die Verzögerung bis dahin verantw or
ten zu können.

Die U n f a l l o p f e r  des Kraftverkehrs belaufen sich 
in der Bundesrepublik derzeit auf 15 000 bis 17 000 
Tote und rund 450 0000 V erletzte jährlich. Von den 
Verletzten erleiden nahezu ein Drittel schwere Schä
digungen. Angenommen, die gegenw ärtige Relation 
zwischen den Zahlen der Kraftfahrzeuge und der 
Straßenverkehrsopfer bliebe gleich, so ergibt sich aus 
ihr und aus einem Fahrzeugbestand von 12 bis 13 
Millionen, daß im Durchschnitt ein Mensch getötet 
wird, neun schwer und achtzehn leicht verletzt w er
den, damit etwa 25 Personen dreißig Jah re  lang ein 
Kraftfahrzeug führen können. Abhilfe wird nur in 
geringem Maß durch Verbesserung des Straßennetzes 
geschaffen werden können, ereignen sich doch die 
sdiwersten Unfälle dort, wo Menschen oder Fahrzeuge 
den von guten Straßen ermöglichten hohen Geschwin
digkeiten nicht gewachsen sind. Der großzügige Stra
ßenbau der Bundesrepublik wird häufig als völlig un
zureichend hingestellt. W eniger beachtet wird, daß 
viele Ungeeignete ein Kraftfahrzeug führen und daß 
sich die Sicherheit der W agen noch sehr verbessern 
läßt. Die westdeutsche V erkehrspolitik hat in dieser 
Hinsicht bisher keine entscheidenden rechtlichen und 
polizeilichen Initiativen ergriffen, obgleich die ge
nannten Zahlenverhältnisse die Politiker wegen der 
hinter ihnen stehenden tragischen Schicksale eigent
lich noch stärker hätten  alarm ieren sollen als etwa 
das gewiß große, aber ersetzbare Defizit der Bundes
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bahn und die gewiß lästige, aber für vorsiditige 
Fahrer nidit lebensgefährlidie Behinderung des Per
sonenkraftverkehrs durdi Sdiwerlastfahrzeuge.

Der T r e n d  z u r  t o t a l e n  A u t o m o b i l i s i e 
r u n g  w ird i n d i r e k t  f o r c i e r t ,  indem seine 
lebensfeindlichen Eigensdiaften von den maßgeblichen 
politisdien Kräften weithin tabuiert werden. W ürde 
hingegen besdilossen, seine zerstörerisdien W irkun
gen ernsthaft zu bekämpfen, so müßten m ehrerlei 
W ege eingesdilagen werden. Erstens w ären die Be
dingungen der Zulassung zum K raftverkehr und die 
Überwachung ihrer Einhaltung erheblich zu verschär
fen. Insbesondere müßten Personen ausgesdilossen 
werden, die physisdi oder psychisch nicht fähig sind, 
ein Kraftfahrzeug sid ier zu führen. Die Tauglichkeits- 
untersudiungen m üßten in m ehrjährigen A bständen 
wiederholt und leichtsinniges oder grob fahrlässiges 
Fahren müßte — wie bei den öffentlichen V erkehrs
m itteln von jeher üblich — durch dauerhaften Entzug 
der Fahrerlaubnis geahndet werden. Zweitens w ären 
die Sidierheitsanforderungen an die Konstruktion und 
an die laufende ünterhaltung  der Fahrzeuge dem je 
weiligen Stand der Tedinik anzupassen, was für öffent
liche Verkehrsm ittel schon längst selbstverständlich 
ist. Drittens müßten die technischen Möglichkeiten der 
Abgasreinigung voll ausgenützt und die Verwendung 
luftneutraler Antriebe präm iiert werden. Sollte man 
die historisch-gewachsenen Städte erhalten wollen, so 
w ären viertens dem individuellen Personenkraftver
kehr für die Benützung von Straßen und Parkgelegen
heiten in den Zentren „Ballungsabgaben" aufzuer
legen. Sollte man dagegen den Abbruch der Städte 
und ihren Ersatz durch automobilgerechte, flächige 
Siedlungen wünschen, so müßten die — noch unge
messenen — Kosten der Umsiedlung zu den von den 
Kraftfahrern zu erstattenden W egekosten gerechnet 
werden. Dies alles w ürde den individuellen Kraftver
kehr spürbar verteuern  und damit die finanzielle Zu
gangsschwelle erhöhen. Die strengere Prüfung der in
dividuellen Eignung w ürde außerdem viele Menschen 
auf verkehrsrechtlichem und -polizeilichem W ege vom 
individuellen K raftverkehr ausschließen. Da verkehr- 
liche Freizügigkeit in der modernen Industriegesell
schaft aber sicherlich ein unverzichtbares Grundrecht 
des einzelnen ist, w äre fünftens der öffentliche V er
kehr so auszubauen, daß er als zum utbare A lternative 
zum individuellen Personenverkehr gelten kann, was 
heute in vielerlei Hinsicht nicht der Fall ist. Sollte 
die Erhöhung der finanziellen Zugangsschwelle zum 
individuellen Kraftverkehr sozialpolitisch unerwünscht 
sein, so m üßten sechstens verteilungs- und einkom- 
menspolitisciie Ausgleichsmaßnahmen ergriffen w er
den. Sie könnten den finanziellen V erdrängungseffekt 
zwar teilw eise 'aufheben, dürften aber seinetwegen

keinesfalls an das H alten eines Kraftfahrzeugs ge
bunden sein. Sie müßten vielmehr den Begünstigten 
die W ahl lassen, die Einkommensverbesserung für 
diesen oder für einen anderen Zweck zu verwenden. 
N ur durch Kombination aller vorgeschlagenen Maß
nahmen kann mit Aussicht auf näherungsweisen Er
folg versucht werden, die hohen gesellschaftlichen 
Kosten des individuellen Kraftverkehrs teils zu ver
meiden, teils in private Kosten der Verursacher um
zuwandeln. Darum muß sich auch bemühen, wer glaubt, 
der Verkehr solle weithin dem W ettbewerb über
lassen bleiben; denn fairer W ettbewerb zwischen den 
Verkehrszweigen setzt die Transformation aller we
sentlichen gesellschaftlichen Kosten in einzelwirt
schaftliche voraus.

In der Bundesrepublik wird die M otorisierung nicht 
nur indirekt durch ihre Tabuierung, sondern auch 
d i r e k t  f o r c i e r t .  Einmal w ird die Benützung 
von Kraftfahrzeugen im Berufsverkehr nach wie vor, 
wenn auch nicht mehr im früheren Ausmaße, lohn
steuerlich begünstigt. *) Zum anderen werden die als 
A lternative des individuellen Kraftverkehrs in Frage 
kommenden öffentlichen V erkehrsdienste vielerorts 
verschlechtert, soweit sie nicht für rentabel gehalten 
werden.

D IE VERPFLICHTUNG DER Ö FFENTLICHEN VERKEHRS
BE TR IEB E ZUR EIG ENW IRTSCH AFTLICH KEIT

öffentliche Dienste werden im Personen- wie im 
G üterverkehr überall dort verschlechtert, wo die 
Tarife erhöht, die Fahrplandichten reduziert, komple
m entäre oder eigenständige Leistungen w ie die 
Gepäck- und die Stückgutbeförderung eingeschränkt 
oder Schienenverbindungen durch weniger sichere, 
weniger zuverlässige und teilw eise auch unbeque
m ere und langsam ere Straßendienste ersetzt werden. 
In zunehmendem Maße werden öffentliche V erkehrs
linien und -Stationen auch gänzlich aufgegeben. Die 
A ttraktivität öffentlicher Verkehrsangebote ist vieler
orts aber nicht allein infolge von Verschlechterungen 
gering, sondern auch deshalb, weil sie von jeher 
miserabel waren. Ihr Tiefstand w urde vom Publikum 
ohne wirksame Reaktion hingenommen, solange es 
nicht abwanderungsfähig war. Heute bieten sidi ihm 
aber großenteils A lternativen, die selbst dann häufig 
ergriffen werden, w enn sie — wie etwa der Personen
kraftverkehr in den Zentren und auf den Autobahnen 
während der Flutzeiten — ihrerseits unangenehm e

1) D ie  lo h n s te u e r lid ie  B eg ü n s tig u n g  d es  B e ru fsv e rk e h rs  m it in 
d iv id u e lle n  K ra f tfah rz eu g en  w ird  v o r  a llem  m it d em  A rg u m e n t 
v e r te id ig t,  d aß  d ie  A rb e itn e h m e r e in  Ä q u iv a le n t fü r d ie  A b- 
sd ire ib u n g sm ö g lid ik e ite n  d e r  U n te rn e h m e r e rh a l te n  so lle n . D em  
k ö n n te  d u rd ia u s  m it e in e r  g e n e re lle n , n ich t k ra f tfa h r tb e z o g e n e n  
E rh öhung  d es  P a u sch b e trag es  fü r  d ie  W e rb u n g s k o s te n  e n tsp ro 
chen w erd en .

Zentrale :fHamburg ,11
K l i

filte r W all 20^30
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Eigensdiaften aufweisen. Als h e r k ö m m l i c h e  
M ä n g e l  ö f f e n t l i c h e r  D i e n s t e  sind im 
G ü t e r v e r k e h r  insbesondere die Langsamkeit 
vieler Beförderungsleistungen und im P e r s o n e n 
v e r k e h r  vor allem das häufige Fehlen eines Tarif
verbunds und bequemer Übergangsmöglichkeiten 
zwischen benachbarten Verkehrsbetrieben sowie die 
unzureichende Abstimmung von Fahrplänen auch ein 
und desselben Betriebs zu nennen. Der öffentliche 
Personenverkehr leidet fernerhin daran, daß der Auf
bau seiner Tarife nicht oder nur höchst unzulänglich 
an die sehr starke Platzausnützungsdegression der 
Kosten des konkurrierenden individuellen Kraftver
kehrs angepaßt wurde. Insoweit Personenzahldegres
sionen in ihrem Tarif fehlen, wird die Eisenbahn von 
privaten Haushalten, die solche Möglichkeiten im 
individuellen K raftverkehr ausnützen können, zu 
Recht als Luxusverkehrsm ittel betrachtet, obgleich sie 
doch, technisch gesehen, ein M assenverkehrsm ittel 
ist. D erartige Vernachlässigungen veränderter Kon
kurrenzbedingungen sind ebenso w ie überkommene 
Mängel des Kundendienstes Fehler, die nicht oder 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftlichkeitsbedingt 
sind. Die V e r s c h l e c h t e r u n g e n  ö f f e n t 
l i c h e r  V e r k e h r s l e i s t u n g e n  sind jedoch 
ausschließlich oder vorwiegend dem Eigenwirtschaft
lichkeitspostulat zuzuschreiben, das sich in der Bun
desrepublik u. a. in  V erkehrsänderungsgesetzen des 
Jahres 1961 niederschlug und zu dem sich auch der 
neue Bundesverkehrsm inister bekennt. Es steht auch 
einer besseren Zusammenarbeit zwischen benachbar
ten öffentlichen V erkehrsbetrieben im W ege. Es ver
anlaßt die Betriebsleitungen selbst dort, wo V er
kehrsnotstände sofortige A ktion verlangen, verständ
licherweise dazu, langwierig und oft erfolglos über 
die Ermittlung und die Abgeltung der jeweiligen Vor- 
und Nachteile des Zusammengehens zu verhandeln.

H inter dem Eigenwirtschaftlichkeitspostulat stehen 
m ehrere Ideen. Die eine behauptet, öffentliche Lei
stungen könnten nur unter seinem Druck wirtschaft
lich, d. h. ohne Verschwendung erzeugt werden; die 
zweite will es dem Personal im Hinblick auf seine 
Selbstachtung und Arbeitsm oral nicht länger zumuten, 
Defizitbetrieben anzugehören; die dritte schließlich 
verlangt, daß zwecks gesamtwirtschaftlich optim aler 
Verwendung der knappen Produktionsfaktoren jede 
Gruppe von V erkehrsnutzern alle von ihr verursach
ten Kosten trägt. Am leichtesten sind die beiden 
erstgenannten Vorstellungen ad absurdum zu führen: 
Um L e i s t u n g e n  w i r t s c h a f t l i c h  e r z e u 
g e n  zu können, ist es nicht erforderlich, die Kosten 
voll durch Leistungsentgelte zu erwirtschaften. Es gibt 
sehr rentable private Unternehmungen, die sich dank 
monopolistischer Spielräume grobe Unwirtschaftlich- 
keiten leisten können, und es gibt genügend betriebs
wirtschaftliche M ittel der Kostenkontrolle, die dafür 
zu sorgen gestatten, daß selbst unentgeltlich abgege
bene öffentliche Leistungen nicht mit verschwende
rischem Gütereinsatz produziert werden. W arum  es 
d e m ü t i g e n d  sein soll, einem ö f f e n t l i c h e n  
D e f i z i t b e t r i e b  a n z u g e h ö r e n ,  ist an sich 
nicht einzusehen, da sehr viele öffentliche Betriebe,

die sich bei m ehr oder weniger breiten  Bevölkerungs
schichten hohen Ansehens erfreuen, überhaupt nicht 
eigenwirtschaftlich geführt werden können. Richtig ist 
allerdings, daß die öffentlichen V erkehrsbetriebe in  
W estdeutschland in der letzten Zeit von Publikations
organen aus purem Unverständnis und teilweise ver
mutlich auch auf V eranlassung geschäftlicher Interes
senten beinahe systematisch als unwirtschaftliche V er
lustbetriebe diffamiert w orden sind. Solchen M anipu
lationen der öffentlichen Meinung kann und muß 
jedoch durch A ufklärung über die wirklichen Zusam
menhänge gewehrt werden.

Schwieriger ist es, die Idee von der gesamtwirtschaft
lichen S t e u e r u n g s f u n k t i o n  d e s  E i g e n -  
w i r t s c h a f t l i c h k e i t s s t r e b e n s  richtig zu 
würdigen. Sie wird von den beiden gegenwärtig herr
schenden H auptström ungen der Verkehrsökonomik 
verfochten. Die n e o - l i b e r a l e  R i c h t u n g  will 
den Verkehr möglichst weitgehend dem W ettbew erbs
mechanismus und der Selbstverantw ortung der V er
kehrsbetriebe überlassen. W enn sie Eigenwirtschaft
lichkeit fordert, so ist das, vom System her gesehen, 
konsequent. Das System negiert jedoch viele Eigen
tümlichkeiten des V erkehrs überhaupt oder betrachtet 
sie als verkehrspolitisch w enig bedeutsam. Insbeson
dere ist zu beanstanden, daß es vornehmlich auf die 
Ordnung des W ettbew erbs zwischen den V erkehrs
zweigen und -betrieben abgestellt ist und die Ord
nung des vom V erkehr stark  tangierten W ettbewerbs 
zwischen den Siedlungsräumen als Randerscheinung 
behandelt. Ein solches System ist gewiß praktikabel. 
Es setzt jedoch u .a . den Entschluß voraus, die Besied
lung der Räume w eithin dem freien Spiel des W ett
bewerbs zu überlassen und die daraus vermutlicii 
resultierende Bildung von Superballungsräumen und 
von sozialen W üsten als Fortschritt zu werten. Eine 
solche Entscheidung w ürde in krassem  Gegensatz zu 
den erklärten, auf räumlichen Ausgleich bedachten 
raumwirtschaftspolitischen Zielsetzungen der Bundes
republik wie der EWG stehen. — Auch die w o h l 
f a h r t s t h e o r e t i s c h e  R i c h t u n g  der V er
kehrsökonomik tritt — w enigstens teilw eise — im 
Prinzip dafür ein, dem W ettbew erb den Vorzug vor 
Interventionen zu geben. Sie glaubt, in  der Maximie
rung des allgem einen Nutzens bzw. in der gesam t
wirtschaftlichen W irtschaftlichkeit das Maß gefunden 
zu haben, an dem sich die V erkehrspolitik unter 
Beachtung technischer und gesellschaftspolitischer Re
striktionen zwecks optim aler Auswahl und Dosierung 
ihrer Maßnahmen orientieren könnte. W enn es die 
gesamtwirtschaftliche W irtschaftlichkeit gebietet, soll 
der W ettbewerb m anipuliert oder auch ausgeschaltet 
werden können. Damit sich aber verkehrspolitische 
Optim alkalkulationen überhaupt anstellen lassen, sol
len die öffentlichen V erkehrsbetriebe und womöglich 
auch die S traßenbauverw altungen eigenwirtschaftlich, 
geführt werden. W ährend die neo-liberalen Vorschläge 
— unter Inkaufnahm e ihrer M ängel — durchaus 
realisierbar sind, sind die wohlfahrtsökonomischen 
Kalkulationsverfahren erst in einigen Anfängen en t
wickelt. Schwerwiegende Fragen sind ungelöst, so 
etwa: die Bewertung der Kosten und des Nutzens
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räumlidier Ausgleidismaßnahmenj die fehlende Trans- 
formierbarkeit von Opfern an Menschenleben und 
Lebenschancen in kalkulationsnotwendige Geldbe
träge; die W ahl des Zinssatzes für die Diskontierung 
künftiger Kosten und Nutzen in  Gegenwartswerte; 
die Berücksiditigung von Schäden, die künftigen 
Generationen zugefügt werden, sich aber, sofern über
haupt erfaßt, bei der kalkulationsbedingten Abzin
sung selbst dann aus der Rechnung verflüchtigen, 
wenn ein niedriger Zinssatz verw endet wird.
Soll das Ziel der optimalen A llokation der Produk
tionsfaktoren rational verfolgt werden, setzen sowohl 
die neo-liberalen als aucäi die w ohlfahrtstheoretisdien 
Konzeptionen voraus, daß die konstitutionellen I m 
p a r i t ä t e n  d e s  W e t t b e w e r b s  im V erkehr 
beseitigt oder durch Ausgleichszahlungen neutralisiert 
sind, daß g e s e l l s c h a f t l i c h e  K o s t e n  ent
w eder verm ieden oder in einzelwirtschaftliche Kosten 
umgewandelt werden und daß dem Verursacher 
zurechenbarer g e s e l l s c h a f t l i c h e r  N u t z e n  
honoriert und damit in einzelwirtschaftlichen Ertrag 
umgewandelt wird. Bei der Behandlung der sich 
daraus ergebenden Erfassungs-, Zurechnungs- und 
Bewertungsaufgaben steht die Theorie, w ie bereits 
angedeutet, nodi vor vielen offenen Fragen, von denen 
vielleicht einige gar nicht lösbar sein werden. Die 
Praxis ist noch viel w eiter als die Theorie davon ent
fernt, mit der Umwandlung gesellschaftlicher Kosten 
in einzelwirtschaftliche und m it der A bgeltung gestif
teten gesellschaftlichen Nutzens die notwendige breite 
Basis für fundierte Urteile über die verständig, sach
gerecht aufgefaßte Eigenwirtschaftlichkeit öffentlicher 
Verkehrsbetriebe zu schaffen. Sie behilft sich inzwi
schen damit, die naiv verstandene oder die nur 
partiell sachgerechte Eigenwirtschaftlichkeit zu postu
lieren. Bei der ersteren w erden die bestehenden im- 
paritätischen W ettbew erbsverhältnisse im V erkehr 
und dessen gesellschaftliche Kosten als Daten hinge
nommen, und von öffentlichen V erkehrsbetrieben ge
stifteter gesellschaftlicher Nutzen wird ignoriert. Bei 
der letzteren werden diese Fehler teilw eise vermieden, 
bis heute allerdings nur kleinenteils. *)

W enn das Eigenwirtschaftlichkeitsdenken der ver
kehrspolitischen Praxis vorwiegend naiver N atur ist, 
so liegt das u. a. einmal daran, daß haushaltsw irt- 
scfaaftliche Schwierigkeiten der Besinnung auf die 
A u f g a b e n  d e s  ö f f e n t l i c h e n  V e r k e h r s  
hinderlich sind. Zum ändern w ird der beklagensw erte 
Zustand dadurch gefördert, daß wissenschaftliche 
Berater der Praxis glauben, es gäbe keine wesentlichen 
öffentlichen Aufgaben für öffentliche V erkehrsbetriebe 
mehr, nachdem diese w eithin ihre frühere Monopol
stellung verloren hätten. — W as diese Auffassung 
angeht, so ignoriert sie insbesondere die Bedeutung,

2) In  dem  B em ühen , V o ra u sse tz u n g e n  fü r  sach g erech te s  E ig en w irt-  
s c h a f t l id ik e its s tre b e n  ö ffen tlich e r V e rk e h rs b e tr ie b e  zu  schaffen , 
u n te r la u fe n  g e leg en tlic ii m o n s trö se  F eh le r. So w ird  b e i d e r  auch 
v om  B u n d e s v e rk e h rs m in is te r  e rh o b e n e n  F o rd e ru n g  nach s te u e r 
licher G le ich b eh an d lu n g  ö f fe n t lid ie r  u n d  p r iv a te r  V e rk e h rs b e 
tr ie b e  ü b e rs e h e n , d aß  S c h ie n e n v e rk e h rsb e tr ie b e  im  G e g e n sa tz  zu  
ih re n  S u b s titu t io n s k o n k u rre n te n  n u n m e h r n ich t n u r  w ie  b is h e r  
d ie  In v e s ti t io n e n  in  ih re  W e g e  u n d  S ta tio n e n  s e lb s t  r is k ie re n , 
so n d e rn  auch noch v e r s te u e rn  m ü ssen . So  w ird  m it d e r  fo rm a len  
G le ich b eh an d lu n g  u n g le ich e r  T a tb e s tä n d e  e in e  n e u e  Im p a r itä t  g e 
schaffen , o b g le ich  d ie  G e n e ra l te n d e n z  v e r fo lg t w ird , Verkehrs- 
p o litisch e  Im p a r itä te n  ab z u b au en .

die der öffentliche V erkehr als A lternative zum indivi
duellen Kraftverkehr hat, wenn dessen Ausmaße 
lebensfeindlich werden. Sie vernachlässigt ferner die 
gute Eignung öffentlicher Verkehrsdienste, zur Behe
bung von V erkehrsnotständen in Ballungsgebieten 
und zur binnenländischen Sanierungs- und Entwick
lungshilfe in Gebieten sozialer Erosion beizutragen. 
Welche Aufgaben öffentliche V erkehrsbetriebe im 
einzelnen erfüllen sollen, läßt sich freilich nicht aus 
dem Maßstab der gesamtwirtschaftlichen W irtschaft
lichkeit ableiten. Dieser ist eine Leerformel, solange 
ihm nicht konkrete wirtschafts- und gesellschaftspoli
tische Ziele übergeordnet werden. Es ist eine w issen
schaftliche Aufgabe, mögliche Ziele aufzuzeigen und 
den Praktikern die Notwendigkeit w ie die Schwierig
keit ihrer Konkretisierung und ihrer gegenseitigen 
Abstimmung darzulegen. Konkretisierte öffentliche 
Aufgaben stellen sachliche Regulatoren der Leistungs
politik öffentlicher V erkehrsbetriebe dar, neben die 
das verständig aufgefaßte Eigenwirtschaftlichkeits
prinzip als finanzieller Regulator treten kann. Primär 
sind auf jeden Fall die sachlichen Regulatoren. Das 
heißt, die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben darf 
nicht Not leiden, weil es den Beteiligten Schwierig
keiten bereitet, sich über etwaige vom Eigentümer
haushalt zu zahlende Abgeltungen zu einigen. Sollte 
allerdings tatsächlich beschlossen werden, öffentliche 
V erkehrsbetriebe hätten keine öffentlichen Aufgaben 
mehr zu erfüllen, so entfiele damit in unserem W irt
schaftssystem die Rechtfertigung dafür, sie weiterhin 
in Gemeineigentum zu belassen. — W as die haushalts
wirtschaftlichen Schwierigkeiten anbetrifft, so veran
lassen sie derzeit den Bund dazu, seinen U nterver
bänden durch den auf Bundesbahn und -post ausge
übten Eigenwirtschaftlichkeitsdruck ohne Entschädi
gung indirekte Finanzausgleichsleistungen zu entzie
hen, die sie bisher in Gestalt unrentabler V erkehrs
dienste erhalten haben. Diese werden verschleditert 
oder gar gänzlich eingestellt. Sollen sie im regionalen 
und lokalen verkehrspolitischen wie im nationalen 
raumwirtschaftspolitischen Interesse in der bisherigen 
W eise fortgeführt werden, so müssen die Unterver
bände einspringen. Soweit es sich bei ihnen um Ge
meinden und Gemeindeverbände handelt, sind sie dazu 
jedoch zumeist nicht in der Lage, weil sie bereits mit 
unrentierlichen Investitionsaufgaben, insbesondere 
auch für den Straßenverkehr, überlastet sind und 
außerdem nur über eine sehr beschränkte einnahmen
politische Autonomie verfügen, die der Bund, der sich 
verkehrspolitisch selbst gemeinschaftswidrig verhält, 
zudem noch im konjunktur- und wachstumspolitischen 
Gesamtinteresse w eiter verringern will.

D IE L A B IL IT Ä T  DER VERKEH RSPO LITISCH EN BEHANDLUNG  
DES P R IV A TE N  G Ü TERKRAFTVERKEHRS

Das verfehlte, weil nur kleinenteils sachgerechte 
Eigenwirtschaftlichkeitsdenken der modernen w est
deutschen V erkehrspolitik hängt eng zusammen mit 
der Labilität der verkehrspolitischen Bedingungen, 
unter denen der private G üterkraftverkehr arbeiten 
solL Das P r o g r a m m  d e s  B u n d e s v e r k e h r s -
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m i n i s t e r s  ist vor allem davon bestimmt, die Eigen- 
wirtsdiaftlichkeit der Bundesbahn wiederherzustellen 
und einen Teil des Schwerlastverkehrs zugunsten vor 
allem des Personenkraftverkehrs von den Fernstraßen 
zu verdrängen. Beide Absichten scheinen einander 
glücklich zu ergänzen. Im Fernverkehr auf der Straße 
sollen Transporte bestimmter G üterarten vorüber
gehend verboten und die Genehmigungskontingente 
des Gewerbes entsprechend herabgesetzt werden. 
Außerdem soll eine auf den Schwerlastverkehr be
schränkte, den W erkfernverkehr stärker als den ge
werblichen Fernverkehr belastende Beförderungssteuer 
erhoben werden. Insoweit Kraftverkehrsunternehm un
gen aus dem Fernverkehr verdrängt werden, sollen 
sie sich im N ahverkehr schadlos halten, aus dem sich 
die Bundesbahn durch Stillegung von Nebenstrecken 
teilweise zurückziehen soll. Die vorgeschlagenen Maß
nahmen sind teils als R e p a r a t u r e n  f a l s i f i 
z i e r t e r  w e 11 b e w e r b s p o 1 i t i s c h e r B e 
s c h l ü s s e ,  teils als Schritte zur V e r b e s s e r u n g  
d e r  S i c h e r h e i t  im V erkehr und zum Abbau ver
kehrspolitischer Im paritäten zwischen Schiene und 
Straße aufzufassen. Auch soweit letzteres gilt, sollen 
W irkungen gegenläufiger früherer verkehrspolitischer 
Setzungen wenigstens partiell aufgehoben werden. 
Als frühere wettbewerbspolitische Maßnahmen, die 
falsifiziert wurden, sind insbesondere die zwar in 
Auflösung begriffene, aber noch nachwirkende formale 
P arität zwischen Deutschem Eisenbahngütertarif und 
Reichskraftwagentarif, die Heraufsetzung der Kontin
gente des gewerblichen Güterfernverkehrs und die 
Herabsetzung der Beförderungssteuer auf W erkfem ver- 
kehrsleistungen zu nennen. Die Sicherheit im Straßen
verkehr ist in der Nachkriegszeit durch Änderungen 
der höchstzulässigen Abmessungen und Gewichte der 
Nutzkraftfahrzeuge mehrfach beeinflußt worden. So 
w urden die Höchstmaße 1956 herab- und 1960 sowie 
1965 heraufgesetzt. Nunmehr sollen zwar die Heraufset
zungen nicht rückgängig gemacht werden. Aber es w ird 
vorgeschlagen, ihre Ausnützung im Fernverkehr durch 
die Beförderungssteuer zu verteuern. Damit soll — 
außer der Bekämpfung von Unfallgefahren — gewiß 
versucht werden, die in  den sehr unterschiedlichen 
Vorschriften über die Abstimmung von W eg und Fahr
zeug zwischen Schiene und Straße bestehende, erst 
kürzlich verschärfte wettbewerbliche Im parität nun 
wiederum einmal abzubauen. Paradoxerweise sieht 
das Programm des Bundesverkehrsministers aber nur 
im G üterfernverkehr eine steuerliche Belastung vor, 
der doch im Durchschnitt besser ausgebaute Straßen 
benutzen dürfte als der Güternahverkehr. Die Impari
tä t wird im G üternahverkehr noch dadurch verstärkt 
werden, daß ja  die im Fernverkehr zu verdrängenden 
Lastkraftwagen im N ahverkehr beschäftigt werden 
sollen. Darüber soll hier aber nicht gehandelt werden. 
Vielmehr soll danach gefragt werden, ob das skizzierte 
Hin und Her in der verkehrspolitischen Behandlung 
des G üterkraftverkehrs vertretbar ist.

Die privaten Verkehrsunternehm ungen haben in ähn
licher W eise wie die Gemeinden und Gemeindever
bände un ter den Folgen der Verkehrspolitik des
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Bundes zu leiden. Die M o t o r i s i e r u n g s p o l i t i k  
bürdet den Gemeinden, insbesondere den Städten, 
noch ungewogene Lasten des verkehrlichen Ausbaus 
und des Umbaus ihrer Siedlungsstruktur auf, von 
denen der Bund nur einen bescheidenen Teil zu tragen 
bereit ist. Zugleich müssen kleine Gemeinden und 
Randgebiete entschädigungslos Verschlechterungen 
der von den beiden großen Bundesbetrieben geleiste
ten V erkehrsdienste hinnehmen. Der private Güter
kraftverkehr w ird ebenfalls von der M otorisierungs
politik des Bundes getroffen; denn audi um deren 
Fortsetzung willen sollen die Fernstraßen teilweise von 
schweren Lastkraftwagen geräum t werden. Zugleich 
wird den Güterfernverkehrsunternehm ungen zuge
mutet, im B e s c h ä f t i g u n g s -  u n d  E i g e n 
w i r t  s c h a f 11 i c h k e i t s i n t e r  e s s e d e r  B u n 
d e s b a h n  überkomm ene M arktbeziehungen aufzu
geben und sich neue in Konkurrenz mit den 
vorhandenen N ahverkehrsunternehm ungen auf deren 
angestammten und auf den von der Bundesbahn zu 
verlassenden M ärkten zu schaffen. Zusammen mit der 
Bundesbahn w ird der gewerbliche G üterfernverkehr 
überdies dadurch beeinträchtigt werden, daß der 
W e r k f e r n v e r k e h r  teils völlig von der Be
förderungssteuer befreit, teils lediglich w ie bisher 
oder maximal wie vor der früheren Herabsetzung 
seiner Beförderungssteuer belastet wird. Bei der 
W ürdigung dieses Sachverhalts ist zu bedenken, daß 
eine weitergehende Sonderbelastung des W erkver
kehrs zwar einem formal und damit falsch verstande
nen Gleichbehandlungsprinzip zuwiderlaufen, aber ein 
sinnvolles verkehrspolitisches Mittel gegen die Aus
höhlung des gesamtwirtschaftlich unentbehrlichen und 
auch von den W erkverkehrtreibenden in der Regel 
benötigten privaten  und öffentlichen Fremdverkehrs 
sein könnte. Die m it ihr begrenzbare Aushöhlung 
kommt durch das Anschwellen des W erkverkehrs 
und dadurch zustande, daß w erkverkehrtreibende 
Unternehmungen ihre Transportkapazitäten auf die 
kostengünstige „Grundlast“ abzustellen und die kosten
ungünstige Deckung des Spitzenbedarfs dem V erkehrs
gewerbe zu überlassen vermögen.

Die Folgen fehlerhafter bisheriger V erkehrspolitik des 
Bundes müßten bei v e r u r s a c h u n g s g e r e c h 
t e r  Z u r e c h n u n g ,  deren Idee die Hauptrich
tungen der modernen Verkehrsökonom ik beherrscht, 
von ihm selbst getragen werden. S tatt dessen bem üht 
er sich darum, die Lasten großenteils Dritten aufzu
bürden. Für private V erkehrsunternehm ungen sind 
verkehrspolitische Setzungen Geschäftsgrundlagen, 
deren Labilität zu einzelwirtschaftlichen wie zu ge
samtwirtschaftlichen Kapitalverniditungen führt. Das 
Problem kann im vorliegenden Fall nicht mit ü b e r
gangsfristen gelöst werden, bei deren Festsetzung man 
sich an der durchschnittlichen Lebensdauer obsolet 
werdender Fahrzeuge orientiert. Bei den vorgese
henen Umstrukturierungsm aßnahm en muß vielmehr 
auch berücksichtigt werden, daß den zur Umstellung 
gezwungenen Unternehm ern M arktbeziehungen ge
nommen werden, die sie an anderer Stelle nicht ohne 
weiteres neu zu gewinnen vermögen.

Prof. Dr. KarljOettle, Mannheim
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